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1631A.~ 
zu 201 J 

A~tragebeantwor~unc 

Zu de~ Anfra«e der Abg. Dr.M 19 s e h und Genossen, betreffend 
Vereinbarung zwi.ohen der Republik österreioh und der OEEC über die 
Liberalisierung des Warenverkehrs , nimmt llundeska.nzle~ In«. Raa. b 
Stellung: 

leI' sogenannte Liberalisierungskodex - mit sel11er riohtigen 
- I 

Bezeichaung "Ratsbeaohluss, Dokument C(51) 261 - 1st kein gesondertes 
Abkommen zwischen der österreich1sohen Bundesregierung und der OXEa, 
sondern ein alle !eilnehmerstaaten bindender Besohluss des Rates der 
0100, der auf dem auch von Österreich unterzeichneten ·'Abkommen über 

die Orgal1isatiol1 für sUropäische Wirtschaftliohe Zusammenarbeit (OEEC)" 
vom 16.April 1948 fusst ~ Er enthält die Regeln, nach dellen der Grund

satz des Art.4dee genannten Abkommens, won~oh die ve~tragschliessenden 
Parteien sich verpflichten, wden Austausch von Waren und Dienstleistungen 

in gegenseitiger Zusammenarbeit so weitgehend wie m~glich zu entwiokeln 
und •••• ~. bestehende diesbezügliche Besohräl\kungen •••••••••• so bald 

wie rnöglioh zu beseitigen", in der Praxis durchzufüllren ist .. 
Wäuend Österreich anfänglich die Ausnaht',ebestimmungen des 

Art.3 und des Art~20 dieses Kodex ~ür sich i1\ Aaspruchnehmen konnte, 
war dies nach Erreichung der Vollmitgliedschaft in dez 1PU infolge 

Besserung der Devisenlage nicht mehr möglich und musste es den Bestimmun
gen dieses K~ex durch Einführung der 75%igen Liberalisierung mit Wir

kung vom Mai 1954 nachkommen. 
Eine tUr den Dienstgebrauch verfasste deutsohe Übersetzung 

des in den heiden offiziellen Sprachen Englisohund Französiach erschie
ndnen Liberalis1er.ungs-Kodex, die die letzten Änderungen nooh nicht ent.-' 

hält, liegt <lem,Otlginü der Anfragebeantwortung bei. Ihre Neufassung 
1st-in Vorbereitung und stehen diesbezügliche Exemplare nach Fertig
stellung zur Verfügung. 

--.-.-.-, 
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